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Dieser an den Bedürfnissen der Beratungs- und Planungspraxis 
orientierte Kommentar zeigt Ihnen mit Hilfe vieler Beispiele die 
Grundprinzipien des Außensteuerrechts auf. Als Rechtsanwen-
der erhalten Sie damit einen effektiven Zugang zu den relevanten 
Fragestellungen dieses komplexen Regelungsbereiches, der Ihnen 
auch die Lösung von nicht explizit kommentierten Fällen ermög-
licht. Zuverlässig und kompetent!

Die aktualisierte Neuauflage bildet die durch das ATAD-Um-
setzungsgesetz (ATADUmsG) sowie durch das Abzugsteuerent-
lastungsmodernisierungsgesetz (AbzStEntModG) grundlegend 
 geänderten Regelungen des Außensteuergesetzes ab.

Enthalten sind unter anderem die überarbeiteten Kommentierungen 

 ► zur Reform der Regelungen zu den Verrechnungspreisen  
(§§ 1, 1a AStG),

 ► zur Reform der Wegzugsbesteuerung (§ 6 AStG) und

 ► zur Reform der Hinzurechnungsbesteuerung (§§ 7-13 AStG).

Herausgeber und Autoren
Herausgegeben wird der Kommentar von Sven Fuhrmann, Volks-
wagen AG in Wolfsburg,  Dr.  Matthias Geurts, RA, Partner bei 
Schalast LAW | TAX in Frankfurt am Main, Prof. Dr. Axel Nientimp, 
StB/FB IntStR, Partner bei WTS in Düsseldorf und Dipl.-Kaufmann 
Prof. Jobst  Wilmanns, Partner, StB, Leiter International Tax/Trans-
fer Pricing bei der  Deloitte GmbH in Frankfurt am Main. Unter 
Mitarbeit namhafter Autoren aus den Bereichen Unternehmen, 
 Beraterschaft und Wissenschaft.
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Es ist ein Jubil�um besonderer GÅte. Vor genau fÅnfzig Jahren nach einem langen Bera-
tungsprozess trat das Außensteuergesetz in Kraft. Es war hochmodern und lehnte sich
weitestgehend an die Ans�tze der US-CFC-Regulations an. Die damaligen Autoren der
Erstauflage waren unmittelbar in den Gesetzgebungsprozess eingebunden und haben
diesen wesentlich begleitet. Mit ihrem Kommentar ging es ihnen dabei darum, dieses
Wissen und die vielf�ltigen �berlegungen fÅr die Praxis zug�nglich zu machen. Die
zweite Phase des deutschen Außensteuergesetzes und des internationalen Steuer-
rechts ging einher mit der Internationalisierung der deutschen Wirtschaft sowie der
Verlagerung von produktions- und vertriebsbezogene T�tigkeiten in die osteurop�i-
schen und asiatischen L�nder. Dies im Geleitzug mit zahlreichen Regelungen auf Basis
von Verwaltungserlassen, die zuweilen einer gesetzlichen Grundlage entbehrten. Als
Reaktion hierauf erforderten Gerichtsentscheidungen des BFH sowie in der Folge auch
des EuGHs immer wieder eine Korrektur des deutschen Außensteuerrechts, die der Ge-
setzgeber in einer dritten Phase der Entwicklung zumeist nur halbherzig und nicht im-
mer im Interesse der Praxis und der betroffenen Unternehmen nachkam.

Mit den internationalen Projekten BEPS sowie ATAD wurde eine vierte Phase des inter-
nationalen Steuerrechts eingel�utet. Erstmals nach dem Durchbruch der Vereinheitli-
chung der Doppelbesteuerungsabkommen durch die OECD und UN kam es zu einer
weitestgehend internationalen Einigung zu wesentlichen Fragen des internationalen
Steuerrechts im Bezug auf die Verrechnungspreise und die Hinzurechnungsbesteue-
rung. Dass dies keinen Paukenschlag in Deutschland ausgelÇst hat, ist das Ergebnis der
Vorphasen, die das deutsche Außensteuerrecht bereits durchgemacht und damit
gleichsam als Modell fÅr diese internationale Einigung gestanden hat. Insoweit kommt
nach fÅnfzig Jahren Entwicklung dem nunmehr vorliegenden Außensteuergesetz eine
besondere Bedeutung zu. Ob dies aber ein Abschluss der Entwicklung ist, wohl eher
nicht. Themen wie die Digitalisierung von WertschÇpfungsketten, die Weiterentwick-
lung der Kapitalm�rkte und hiermit verbundene Finanzierungsstrukturen, die Errei-
chung von Steuergerechtigkeit sowie der Einfluss von Nachhaltigkeitsaspekten werden
das Außensteuerrecht weiter, teilweise mit tiefgreifenden Ver�nderungen, begleiten.
Die bestehenden sowie auch die fortgeschriebenen Regelungen im Außensteuerrecht
werden auch in Zukunft kontroverse Diskussionen auslÇsen, die SteuerbehÇrden im
Rahmen von internationalen Verst�ndigungen und Gerichte besch�ftigen und die Un-
ternehmen vor die Herausforderungen der organisatorischen, prozess- und systembe-
zogenen Umsetzung stellen. Alle Beteiligten sollten jedoch der Gedanke einen, die Ge-



setze derart anzuwenden, dass die Doppelbesteuerung vermieden wird. In diesem Sin-
ne hoffen wir, dass dieser Kommentar Ihnen ein wertbringender Begleiter sein wird.
Wir wollen es mit Konfuzius halten: „Zu wissen, was man weiß, und zu wissen, was
man tut, das ist Wissen“.

Entsprechend der damaligen Intention der BegrÅnder dieses Kommentars mÇchte die
vorliegende Kommentierung durch Erl�uterungen, Einordnungen und Kritik nicht nur
LÇsungsmÇglichkeiten fÅr die Praxis aufzeigen, sondern auch einen Anstoß fÅr einen
Dialog zwischen Verwaltung und Praxis geben. Es bleibt zu hoffen, dass es hierdurch
gelingt, zentrale Regelungen des internationalen Steuerrechts kÅnftig in einem Geset-
zeswerk zu verorten und so der Zersplitterung und BrÅche entgegenzuwirken, die ge-
genw�rtig die Rechtsanwendung und EDV-technische Umsetzung erschweren und da-
mit die nach dem Gleichheitssatz gebotene Durchsetzung des berechtigten Anspruchs
des Staates an Steueraufkommen gef�hrden.

Es verbleibt der Wunsch, dass Ihnen der Kommentar bis zur Erreichung dieses Zieles
ein hilfreicher Begleiter sei!

Wolfsburg, Frankfurt am Main, DÅsseldorf,
imDezember 2022

Die Herausgeber
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§ 7 Beteiligung an ausl�ndischer
Zwischengesellschaft1

(1) 1Beherrscht ein unbeschr�nkt Steuerpflichtiger eine KÇrperschaft, Per-
sonenvereinigung oder VermÇgensmasse im Sinne des KÇrperschaftsteuer-
gesetzes, die weder Gesch�ftsleitung noch Sitz im Inland hat und die nicht
gem�ß § 3 Absatz 1 des KÇrperschaftsteuergesetzes von der KÇrperschaft-
steuerpflicht ausgenommen ist (ausl�ndische Gesellschaft), sind die Ein-
kÅnfte, fÅr die diese Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, bei dem unbe-
schr�nkt Steuerpflichtigen entsprechend seiner unmittelbaren und mittel-
baren Beteiligung am Nennkapital steuerpflichtig. 2Mittelbare Beteiligun-
gen sind fÅr die Steuerpflicht nach Satz 1 unbeachtlich, soweit bei einer die
Beteiligung vermittelnden Person hinsichtlich der Beteiligung an dieser
ausl�ndischen Gesellschaft eine Hinzurechnungsbesteuerung nach diesem
Gesetz oder einer vergleichbaren ausl�ndischen Regelung erfolgt ist und
die danach hinzugerechneten EinkÅnfte dadurch insgesamt keiner nied-
rigen Besteuerung im Sinne des § 8 Absatz 5 unterliegen. 3Ist fÅr die Ge-
winnverteilung der ausl�ndischen Gesellschaft nicht die Beteiligung am
Nennkapital maßgebend oder hat die Gesellschaft kein Nennkapital, so ist
fÅr die Steuerpflicht der EinkÅnfte nach Satz 1 der Maßstab fÅr die Gewinn-
verteilung zugrunde zu legen. 4Die S�tze 1 bis 3 sind auch auf einen be-
schr�nkt Steuerpflichtigen anzuwenden, soweit die Beteiligung an der aus-
l�ndischen Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar einer inl�ndischen Be-
triebsst�tte des Steuerpflichtigen zuzuordnen ist, durch die eine T�tigkeit
im Sinne des § 15 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes ausgeÅbt wird.

(2) Eine Beherrschung im Sinne des Absatzes 1 liegt vor, wenn dem Steuer-
pflichtigen allein oder zusammen mit ihm nahestehenden Personen am
Ende des Wirtschaftsjahres der ausl�ndischen Gesellschaft, in dem diese
die EinkÅnfte nach Absatz 1 erzielt hat (maßgebendes Wirtschaftsjahr),
mehr als die H�lfte der Stimmrechte oder mehr als die H�lfte der Anteile
am Nennkapital unmittelbar oder mittelbar zuzurechnen sind oder unmit-
telbar oder mittelbar ein Anspruch auf mehr als die H�lfte des Gewinns
oder des LiquidationserlÇses dieser Gesellschaft zusteht.

(3) 1FÅr Zwecke der §§ 7 bis 12 ist eine Person dem Steuerpflichtigen unter
den Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 nahestehend. 2Eine Personengesell-
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1 Anm. d. Red.: § 7 i. d. F. des Gesetzes v. 25.6.2021 (BGBl I S. 2035) mit Wirkung v. 1.7.2021.



schaft oder Mitunternehmerschaft ist selbst nahestehende Person, wenn
sie die Voraussetzungen des § 1 Absatz 2 erfÅllt.

(4) 1Unbeschadet des Absatzes 3 gelten Personen als dem Steuerpflichtigen
nahestehend, wenn sie mit ihm in Bezug auf die Zwischengesellschaft
durch abgestimmtes Verhalten zusammenwirken. 2Bei den unmittelbaren
oder mittelbaren Gesellschaftern einer Personengesellschaft oder Mit-
unternehmerschaft, die an einer Zwischengesellschaft unmittelbar oder
mittelbar beteiligt ist, wird ein Zusammenwirken durch abgestimmtes
Verhalten widerlegbar unterstellt.

(5) 1Die Abs�tze 1 bis 4 sind nicht anzuwenden, wenn auf die EinkÅnfte, fÅr
die die ausl�ndische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, die Vorschriften
des Investmentsteuergesetzes in der jeweils geltenden Fassung anzuwen-
den sind. 2Satz 1 gilt nicht, wenn die den EinkÅnften zugrunde liegenden
Gesch�fte zu mehr als einem Drittel mit dem Steuerpflichtigen oder ihm
nahestehenden Personen betrieben werden.

InhaltsÅbersicht Rz.

A. Allgemeines 1 – 32
I. Systematische Stellung des § 7 AStG 1 – 9
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b) Spezial-Investmentfonds 209 – 222
IV. Zus�tzliche Anforderungen nach dem AStG 223 – 228
V. RÅckausnahme des § 7 Abs. 5 Satz 2 AStG 229 – 233

(Fuhrmann/Geurts)A. Allgemeines

I. Systematische Stellung des § 7 AStG

§ 7 Abs. 1 AStG hat innerhalb des Systems der Hinzurechnungsbesteuerung
eine zentrale Funktion, da die wesentlichen Tatbestandsvoraussetzungen fÅr
den Grundtatbestand der Hinzurechnungsbesteuerung und deren Rechtsfolge
benannt werden. Dieser Grundtatbestand wird in § 13 AStG um spezielle Rege-
lungen fÅr ZwischeneinkÅnfte mit Kapitalanlagecharakter erg�nzt. DarÅber hi-
naus wird in § 7 AStG der persÇnliche Anwendungsbereich der Hinzurech-
nungsbesteuerung definiert.

Die gesetzliche Konstruktion der Hinzurechnungsbesteuerung hat zur Kon-
sequenz, dass sich die Rechtsvoraussetzungen und die Rechtsfolge vielfach Åber-
lagern und eng miteinander verbunden sind. Die Hinzurechnung bewirkt gem.
§ 10 Abs. 2 AStG als Rechtsfolge, dass der unbeschr�nkt Steuerpflichtige i. d. R.
nach dem Maßstab der Beteiligung am Nennkapital der ausl�ndischen Gesell-
schaft EinkÅnfte aus KapitalvermÇgen i. S. des § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG in HÇhe des
Hinzurechnungsbetrages erzielt. Hinzurechnungsobjekte sind die in § 8 AStG de-
finierten ZwischeneinkÅnfte, deren HÇhe sich nach § 10 AStG bestimmt.

Im Rahmen der Hinzurechnungsbesteuerung gilt es, folgende Elemente zu un-
terscheiden:

" Hinzurechnungssubjekt gem. § 7 Abs. 1 AStG (= der un-/beschr�nkt Steu-
erpflichtige)

" Hinzurechnungsvoraussetzungen gem. § 7 Abs. 2 und 4 AStG (= Beherr-
schung)

" Hinzurechnungsobjekt gem. § 8 AStG (= ZwischeneinkÅnfte)

" Hinzurechnungsfolge gem. § 10 AStG (= EinkÅnfte aus KapitalvermÇgen)

Zu berÅcksichtigen sind stets eine relative und absolute Freigrenze, insbeson-
dere festgelegt in § 9 AStG, die jeweils als Bagatellgrenze fungiert.

Schließlich sollen Mehrfachbesteuerungen vermieden werden, die einerseits
durch die sp�tere AusschÅttung bedingt sein kÇnnen, hierzu dient die KÅr-
zungsvorschrift des § 11 AStG, und andererseits auf der Ebene der Zwischen-
gesellschaft bestehenden steuerliche Vorbelastungen, hierzu dienen die An-
rechnungsregelungen des § 12 AStG.

§ 7 Beteiligung an ausl. Zwischengesellschaft 1 – 5
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�ber die allgemeine Hinzurechnungsbesteuerung wurde mit dem Gesetz zur
Abwehr von Steuervermeidungen und zur �nderung weiterer Gesetze vom
25.6.20211 mit § 9 StWbwG eine versch�rfte Hinzurechnungsbesteuerung ge-
schaffen, die die Regelungen der § 7 ff. AStG Åberlagert.

Einstweilen frei

II. Zweck des § 7 AStG
Grunds�tzlich ist das deutsche Ertragsteuerrecht davon gepr�gt, dass kÇrper-
schaftsteuerlich organisierte Rechtsgebilde opaque sind. Eine Ausnahme hier-
von bildet die sog. Hinzurechnungsbesteuerung.

Vorrangiger Zweck des § 7 AStG ist es, die Tatbestandsvoraussetzungen und
die Rechtsfolge der Hinzurechnungsbesteuerung zu benennen (§ 7 Abs. 1
AStG). Damit sind die wesentlichen Voraussetzungen fÅr den Steueranspruch
des Staates erfÅllt. Die weiteren Begriffsbestimmungen in § 7 Abs. 2–4 AStG
dienen der Rechtsklarheit.

Der Grundgedanke der Hinzurechnungsbesteuerung ist die Erfassung der Ein-
kÅnfte von ausl�ndischen Gesellschaften, die durch un-/beschr�nkt Steuer-
pflichtige beherrscht werden, da eine derartige ausl�ndische KÇrperschaft
maßgeblich die Interessen ihrer inl�ndischen Anteilseigner berÅcksichtigen
wird. Die Abschirmwirkung der ausl�ndischen Gesellschaft bei Beherrschung
durch inl�ndische Anteilseigner kÇnnte dazu genutzt werden, die ausl�ndische
Gesellschaft als Basisgesellschaft einzusetzen. Um diesem Gesetzeszweck ge-
recht zu werden, wird das Merkmal der Beherrschung in § 7 Abs. 2–4 AStG
mÇglichst weit und umfassend definiert (vgl.fi Rz. 86 ff.).

Einstweilen frei

III. Verh�ltnis zu anderen Normen
§ 7 Abs. 5 AStG regelt die Konkurrenz zu den Vorschriften des InvStG (vgl.
fi Rz. 158 ff.).

§ 13 AStG enth�lt fÅr EinkÅnfte mit Kapitalanlagecharakter eine Sonderrege-
lung, die subsidi�r ist, sofern eine Beherrschung i. S. des § 7 AStG gegeben ist.2

Eine Rechtsauffassung3, die dem §13 AStG lex specialis Charakter fÅr diese Art
der EinkÅnfte einr�umen mÇchte, ist nicht nachvollziehbar, da die zum Teil un-

6 – 16 § 7 Beteiligung an ausl. Zwischengesellschaft

Fuhrmann/Geurts 441

1 BGBl 2021 I S. 2056.
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terschiedlichen Anforderungen und Regelungen daraus resultieren, dass ent-
weder die Bedingungen fÅr die europarechtliche gew�hrleistete Niederlas-
sungsfreiheit oder auch die Drittstaaten begÅnstigende Kapitalverkehrsfrei-
heit erfÅllt sind. Es kommt also nicht allein auf die Art der EinkÅnfte an, son-
dern auch auf den Umfang der Beteiligung.

§ 9 StAbwG stellt demgegenÅber eine Spezialvorschrift dar, weil sie Versch�r-
fungen gegenÅber den Regelungen der §§ 7 ff. AStG enth�lt. Soweit dort Ver-
weisungen auf das AStG vorgenommen werden, handelt es sich um Rechts-
grundverweise.1

Einstweilen frei

IV. Wesentlicher Inhalt des § 7 AStG

Nach dem System der Hinzurechnungsbesteuerung der §§ 7–13 AStG werden
der steuerlichen Bemessungsgrundlage von unbeschr�nkt Steuerpflichtigen,
die passiven, niedrig besteuerten EinkÅnfte ausl�ndischer Zwischengesell-
schaften zugerechnet, unabh�ngig davon, ob diese EinkÅnfte ausgeschÅttet
werden.

§ 7 Abs. 1 AStG ist die Kernvorschrift der Hinzurechnungsbesteuerung, da hier-
in

" zum einen die Tatbestandsvoraussetzungen (i) un-/beschr�nkt Steuer-
pflichtiger (sog. Hinzurechnungssubjekt), (ii) die Definition der ausl�n-
dischen Gesellschaft als Zwischengesellschaft, (iii) deren Beherrschung
durch den un-/beschr�nkt Steuerpflichtigen sowie

" zum anderen die Rechtsfolge der anteiligen Hinzurechnung der Zwi-
scheneinkÅnfte in die steuerliche Bemessungsgrundlage der un-/be-
schr�nkt Steuerpflichtigen

festgelegt werden.

Die Tatbestandsvoraussetzungen werden zum Teil in den weiteren Abs�tzen
des § 7 AStG konkretisiert sowie in § 8 AStG definiert. Nicht im AStG definiert
wird der Begriff des un-/beschr�nkt Steuerpflichtigen. FÅr deren Definition
muss auf die Vorschriften des EStG und des KStG zurÅckgegriffen werden.2

§ 7 Beteiligung an ausl. Zwischengesellschaft 17 – 22

442 Fuhrmann/Geurts

1 Staats in Beck’scher Online-Kommentar AStG, § 7 Rz. 31.
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Der Begriff der ausl�ndischen Gesellschaft wird bereits in § 7 Abs. 1 AStG be-
stimmt. Ob eine Beherrschung durch den un-/beschr�nkt Steuerpflichtige an
dieser gegeben ist, wird in § 7 Abs. 2–4 geregelt (vgl.fi Rz. 86 ff.).

Ob die ausl�ndische Gesellschaft Zwischengesellschaft ist, regelt § 8 AStG.
Diese Voraussetzung ist grds. erfÅllt, wenn die ausl�ndische Gesellschaft pas-
sive, niedrig besteuerte EinkÅnfte (sog. ZwischeneinkÅnfte) erzielt. Was passi-
ve EinkÅnfte sind, definiert das AStG nicht. Es bestimmt stattdessen durch
eine abschließende Auflistung der aktiven EinkÅnfte die passiven EinkÅnfte als
Restmenge (vgl. Fuhrmann/Geurts, § 8 AStG Rz. 49). Eine niedrige Besteuerung
liegt grds. vor, wenn die effektive Ertragssteuerbelastung (vgl. Fuhrmann/
Geurts, § 8 AStG Rz. 413) weniger als 25% der EinkÅnfte betr�gt (vgl. Fuhr-
mann/Geurts, § 8 AStG Rz. 375). Die Ausnahmen von der Hinzurechnungsbe-
steuerung fÅr ausl�ndische Gesellschaften aus den EU-Mitgliedsstaaten und
aus den Staaten des EWR-Abkommens sind in § 8 Abs. 2 und 3 AStG abschlie-
ßend aufgefÅhrt (vgl. Fuhrmann/Geurts, § 8 AStG Rz. 318 ff.).

Die Beherrschung ist Gegenstand der Vorschriften von § 7 Abs. 2–4 AStG. Nach
§ 7 Abs. 2 AStG kann eine Beherrschung auf Stimmrechten, Beteiligung am
Nennkapital, Teilhabe am Gewinn oder LiquidationserlÇs beruhen, und zwar
wenn jeweils mehr als die H�lfte beim Hinzurechnungssubjekt liegen. Hierbei
wird der relevante Personenkreis erweitert durch § 7 Abs. 3 AStG um die nahe-
stehenden Personen und durch § 7 Abs. 4 AStG im Rahmen eines Zusammen-
wirkens durch abgestimmtes Verhalten mehrerer Personen.

Es ist aber nicht ausschließlich auf das Hinzurechnungssubjekt selbst abzustel-
len, sondern auch seine Åber ihm nahestehende Personen i. S. des § 1 Abs. 2
AStG mittelbare bzw. vermittelte Beteiligungen bzw. AnsprÅche sind hierbei
miteinzubeziehen.

Die Rechtsfolge der anteiligen Hinzurechnung der ZwischeneinkÅnfte wird
durch § 7 Abs. 1 Satz 1 und 3 AStG genauer geregelt. Demnach ist fÅr die Auf-
teilung der EinkÅnfte der Maßstab der Gewinnverteilung zugrunde zu legen,
wenn fÅr die Gewinnverteilung der ausl�ndischen Gesellschaft nicht die Betei-
ligung am Nennkapital maßgebend ist oder die Gesellschaft kein Nennkapital
hat (vgl.fi Rz. 139 ff.).

Einstweilen frei

B. Entstehungsgeschichte
Vorl�ufer der §§ 7–14 AStG in einem weiteren Sinne war der Oasenerlass (vgl.
Geurts, Vor §§ 7–14 AStG Rz. 31). Daher bezeichnet die Bundesregierung in
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den Leits�tzen zum AStG vom 17.12.1970 die Einschaltung von Basisgesell-
schaften als das Zentralproblem der Steuerflucht. Die §§ 7–14 AStG stellen ei-
nen zentralen Regelungsbereich des AStG dar. Die LÇsung sollte nach Ansicht
der Bundesregierung darin bestehen, dass falls die „Mehrheit der Anteile oder
der Stimmrechte an einer ausl�ndischen Basisgesellschaft einem oder mehre-
ren unbeschr�nkt Steuerpflichtigen zusteht, diese „die dort aufgefangenen Ein-
kÅnfte mit dem Teil zu versteuern (haben), der ihrer Beteiligung an der Basisge-
sellschaft entspricht“.1 Dies kennzeichnet die Bundesregierung als Durchbre-
chung der Abschirmwirkung (vgl. fi Rz. 12). Hierzu bedÅrfe es nicht der Nega-
tion der RechtspersÇnlichkeit; vielmehr solle der inl�ndische Gesellschafter so
behandelt werden, als h�tte er sich das Einkommen ausschÅtten lassen.2 Da-
mit waren die GrundzÅge des 1. RefE vom 23.12.1970 skizziert, der aus sechs
Abs�tzen bestand, die im Wesentlichen die sp�tere Gesetzesfassung vorzeich-
nen. Ungenauigkeiten enthielt dieser Entwurf hinsichtlich der Einbeziehung
der Personen i. S. des § 2 AStG und mittelbarer Beteiligungen. Diese Schw�chen
wurden im weiteren Verfahren, zum Teil erst im Finanzausschuss beseitigt.
Wichtiger als diese eher technischen Korrekturen waren die Aufgabe des ur-
sprÅnglichen § 7 Abs. 3 AStG, der die Hinzurechnung entfallen ließ, wenn der
einzelne Steuerpflichtige zu weniger als 10% beteiligt war. Diese Bagatell-
grenze schien sehr verst�ndlich, da ein derart gering beteiligter Gesellschafter
keinerlei bestimmenden Einfluss auf das AusschÅttungsverhalten der ausl�n-
dischen Basisgesellschaft nehmen kann. Aus Furcht vor Umgehungen hat der
Finanzausschuss des Bundestages die Bagatellgrenze dann gestrichen.

Die RegierungsbegrÅndung3 legt ausfÅhrlich die Gesetzgebungsabsichten dar.
Deutlich zieht sich wie ein roter Faden durch diese BegrÅndung die Absicht,
„es zu keiner Åber die Einebnung ungerechtfertigter Steuervorteile hinaus-
gehenden Steuererschwernis kommen“ zu lassen. Diese Absicht muss der Leit-
gedanke der Auslegung bei offenen Fragen sein.

§ 7 Abs. 6 AStG, der eine eigenst�ndige Hinzurechnung von niedrig besteuer-
ten ZwischeneinkÅnften mit Kapitalanlagecharakter ab einer unmittelbaren
Beteiligung des einzelnen Steuerinl�nders an der ausl�ndischen Zwischenge-
sellschaft von 10% (1% seit dem UntStFG vom 20.12.2001)4 vorsieht, wurde
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1 Leits�tze der Bundesregierung v. 17.12.1970, DB 1971 S. 16 f., Tz. IV.1.

2 Diese AusschÅttungen stellten unter dem damaligen Regime des Anrechnungsverfahrens steu-
erpflichtiges Einkommen dar.

3 Vgl. BT-Drucks. VI/2883, Ziffern 27 ff., 83 ff.

4 Vgl. UntStFG v. 20.12.2001, BGBl 2001 I S. 3858.
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mit dem St�ndG 1992 vom 25.2.19921 eingefÅhrt (vgl. Fuhrmann/Geurts, § 12
AStG Rz. 10 ff.). Die Billigkeitsgrenze des § 7 Abs. 6 Satz 2 AStG fÅr Bagatell-
betr�ge wurde durch das StMBG vom 21.12.19932 erg�nzt. Der Erweiterungs-
tatbestand des § 7 Abs. 6 Satz 3 AStG, nach dem es auf die Mindestbeteiligung
von 1% fÅr die Hinzurechnung von ZwischeneinkÅnften mit Kapitalanlagecha-
rakter einer ausl�ndischen Zwischengesellschaften, die ausschließlich oder
fast ausschließlich Bruttoertr�ge erzielt, die den EinkÅnften aus Kapitalanlage-
charakter zuzuordnen sind, nicht ankommt, wurde mit UntStFG vom
20.12.20013 eingefÅgt. Mit dieser Vorschrift wurde auch der § 7 Abs. 7 AStG
erg�nzt, der das Konkurrenzproblem zwischen der Hinzurechnungsbesteue-
rung und dem AuslInvestmG (heute InvStG) lÇsen soll.4

Die Begriffsbestimmung der ZwischeneinkÅnfte mit Kapitalanlagecharakter
wurde durch den Wegfall von § 10 Abs. 5–7 AStG durch das StVergAbG vom
16.5.20035 im neu geschaffenen § 7 Abs. 6a AStG erg�nzt.6

§ 7 Abs. 8 AStG, der die Hinzurechnungsbesteuerung auch dann sicherstellen
soll, wenn unbeschr�nkt Steuerpflichtige Anteile an einer inl�ndischen REIT-
AG Åber eine ausl�ndische Zwischengesellschaft halten, wurde durch das sog.
REIT-Gesetz vom 28.5.20077 eingefÅgt.8

Mit dem ATAD Umsetzungsgesetz vom 25.6.20219 beh�lt § 7 AStG zwar im-
mer noch den Charakter des Grundtatbestands der Hinzurechnungsbesteue-
rung. Er wurde jedoch vor dem Hintergrund der vormaligen europarechtlich
angreifbaren Regelung und der Vorgaben durch die ATAD, welche allgemeine
Regelungen einer Hinzurechnungsbesteuerung in Europa anordnet, konzeptio-
nell in wesentlichen Elementen ver�ndert. So kommt es allein auf eine gesell-
schafterbezogene Beherrschung der ausl�ndischen Gesellschaft an. Hierbei
sind aber auch vermittelte Rechtsposition, insbesondere Åber nahestehende
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1 Vgl. St�ndG 1992 v. 25.2.1992, BGBl 1992 I S. 297.

2 Vgl. StMBG v. 21.12.1993, BGBl 1993 I S. 2310.

3 Vgl. UntStFG v. 20.12.2001, BGBl 2001 I S. 3858.

4 Vgl. Wassermeyer in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/SchÇnfeld, Außensteuerrecht, § 7 AStG
Anm. 3.13.

5 Vgl. StVergAbG v. 16.5.2003, BGBl 2003 I S. 660.

6 Vgl. Wassermeyer in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/SchÇnfeld, Außensteuerrecht, § 7 AStG
Anm. 3.14.

7 Vgl. REITG v. 28.5.2007, BGBl 2007 I S. 914.

8 Vgl. Wassermeyer in Flick/Wassermeyer/Baumhoff/SchÇnfeld, Außensteuerrecht, § 7 AStG
Anm. 3.15.

9 ATAD Umsetzungsgesetz v. 25.6.2021, BGBl 2021 I S. 2035.
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Personen mitzuberÅcksichtigen. Ebenso wurde das Verh�ltnis zum InvStG in
§ 7 Abs. 5 AStG neu geregelt.

Einstweilen frei

C. Hinzurechnungssubjekt (§ 7 Abs. 1 Satz 1 und 4
AStG)

Hinzurechnungssubjekt kann ein unbeschr�nkt oder beschr�nkt Steuerpflichti-
ger sein.

Einstweilen frei

I. Unbeschr�nkt Steuerpflichtiger (§ 7 Abs. 1 Satz 1 AStG)

Das Gesetz stellt nach § 7 Abs. 1 Satz 1 AStG in erster Linie auf den unbe-
schr�nkt Steuerpflichtigen ab, der an einer ausl�ndischen Gesellschaft betei-
ligt ist. Dementsprechend muss er nach § 1 EStG bzw. § 1 KStG im Inland steu-
erpflichtig sein. Dies ist dann gegeben, wenn er seinen Wohnsitz gem. § 8 AO,
seinen gewÇhnlichen Aufenthalt gem. § 9 AO, seine Gesch�ftsleitung gem.
§ 10 AO oder seinen Sitz gem. § 11 AO im Inland hat.

Es wird nicht unterschieden, ob es sich um eine natÅrliche oder eine juristische
Person handelt. Unerheblich ist auch, ob die Beteiligung im Privat- oder Be-
triebsvermÇgen gehalten wird. Auch wenn der Hinzurechnungsbetrag infolge
der Regelung des § 10 Abs. 3 Satz 2 AStG letztlich zu gewerblichen EinkÅnften
fÅhrt, die auch der Gewerbesteuer unterliegen kÇnnen, wenn sie in einer in-
l�ndischen Betriebsst�tte bezogen werden.

Inl�ndische Personengesellschaften sind selbst nicht Steuersubjekt der Ein-
kommen- und der KÇrperschaftsteuer, so dass sie nicht selbst, sondern nur
ihre Gesellschafter oder in mehrstÇckigen Strukturen wiederum deren Gesell-
schafter Gegenstand und Subjekt der Hinzurechnungsbesteuerung sein kÇn-
nen. In der Person der Gesellschafter mÅssen also die Voraussetzungen der
Steuerpflicht im Inland nach § 7 Abs. 1 AStG gegeben sein. Zu beachten ist bei
(inl�ndischen) Personengesellschaften aber stets die Regelung des § 7 Abs. 4
Satz 2 AStG, nach der ein abgestimmtes Verhalten widerlegbar vermutet wird
und die zu einer Beherrschung i. S. des § 7 Abs. 2 AStG fÅhren kann.

Bei einer kÇrperschaftsteuerlichen Organschaft gem. § 14 KStG kommt es hin-
sichtlich des Vorliegens des Tatbestandsmerkmals der Steuerpflicht allein auf
die Organgesellschaft an. Bei ihr ist der Hinzurechnungsbetrag gem. § 10
Abs. 1 anzusetzen und ihr Gewinn nach § 10 Abs. 2 AStG um diesen Betrag zu
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